
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 211 MagBeG § 211
 MagBeG - Magistrats-Bedienstetengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2025

Auf Bedienstete ,nden die Bestimmungen des Väter-Karenzgesetzes (VKG) sinngemäß Anwendung. Auf Bedienstete,

die nicht in Betrieben beschäftigt sind, ,nden die Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG) sinngemäß

Anwendung.

In Kraft seit 01.09.2012 bis 31.12.9999
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